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Gestützt auf Art. 5 und 10 der Stiftungsurkun-
de erlässt der Stiftungsrat folgendes Organisati-
onsreglement:

Art. 1	 Allgemeine Bestimmungen
1	 Das Organisationsreglement regelt die  
Organisation der Stiftung und der Vorsorge-
werke. In ihm werden die erforderlichen  
Stellen bestimmt und deren Aufgaben und 
Kompetenzen festgelegt.
2	 Die Organe der Stiftung und mit der  
Geschäftsführung oder anderen Aufgaben 
betraute Personen sind zur strikten Geheim- 
haltung über alle Tatsachen, die sie in  
Ausübung ihres Amtes erfahren haben, insbe-
sondere über die persönlichen und finanziellen 
Verhältnisse der Versicherten und Rentner sowie 
deren Angehörigen, verpflichtet. Die Schweige-
pflicht besteht auch nach dem Ausscheiden aus 
dem Amt. Sie haben nach ihrem Ausscheiden 
sämtliche sich bei ihnen befindlichen Akten 
zurückzugeben.
3	 Die Stiftung unterscheidet zwischen der 
Stiftungsbuchhaltung, der Buchhaltung der 
einzelnen Vorsorgewerke unter Allvor Invest 
und unter Allvor Standard/Comfort. Die Rech-
nungslegung erfolgt nach den gesetzlichen 
Bestimmungen über die kaufmännische Buch-
führung und richtet sich nach den Grundsätzen 
der ordnungsgemässen Rechnungslegung und 
den Anforderungen der Aufsichtsbehörde.
4	 Die Bestimmungen dieses Organisations-
reglements sind für alle beteiligten Organe und 
Stellen verbindlich und müssen von allen für die 
Stiftung handelnden Personen bei sämtlichen 
Tätigkeiten für die Stiftung und die Vorsorge-
werke eingehalten werden.

Art. 2	 Stiftung
1	 Die Stiftung richtet für die Durchführung 
der Personalvorsorge für jeden angeschlossenen 
Arbeitgeber ein organisatorisch und rechnungs-
mässig separat verwaltetes Vorsorgewerk ein. 
Für die angeschlossenen Arbeitgeber unter 
Allvor Standard/Comfort wird pro Arbeitgeber 
organisatorisch ein Vorsorgewerk geführt und 
rechnungsmässig eine umfassende Rechnung 
geführt. Gesetz und reglementarischen  
Bestimmungen werden eingehalten.
2	 Die Stiftung erstellt für jedes Vorsorgewerk 
unter Allvor Invest eine separate Bilanz und Be-
triebsrechnung (inkl. Deckungsgradberechnung) 
und führt bei einer Bank mindestens ein Konto 
und ein Wertschriftendepot. Für die Vorsorge-
werke unter Allvor Standard/Comfort wird nur 

getrennt Rechnung geführt, soweit dies zur 
Kontrolle der Einhaltung der gesetzlichen Be-
stimmungen sowie für den Ausweis der allfällig 
eingebrachten Sondervermögen erforderlich  
ist (Bilanz und Betriebsrechnung inkl. Deckungs-
gradberechnung). Die Stiftung führt für diese 
bei einer Bank mindestens ein Konto und ein 
Wertschriftendepot. Diese Aufgaben werden  
an die Geschäftsführung delegiert. Die Wert-
schriftenbuchhaltung erfolgt durch die Depot-
bank oder durch die Stiftung.
3	 Um die Risiken Tod, Invalidität und Langle-
bigkeit gegenüber den Anspruchsberechtigten 
gemäss Vorsorgereglement abzusichern,  
kann die Stiftung (vertreten durch den  
Stiftungsrat) mit Versicherungsgesellschaften 
oder anderen Stiftungen die notwendigen  
Verträge abschliessen.
4	 Versicherungsnehmerin und Begünstigte 
aus diesen Verträgen ist die Stiftung.  
Forderungen der Anspruchsberechtigten  
bestehen nur gegenüber der Stiftung und  
zwar auf Rechnung des Vorsorgewerkes  
des angeschlossenen Arbeitgebers.
5	 Die Stiftung stellt dem Arbeitgeber zu- 
handen der versicherten Personen das Vorsor-
gereglement und mindestens einmal pro Jahr 
für jede versicherte Person einen persönlichen 
Ausweis zur Verfügung. Diese Aufgabe wird 
durch die Geschäftsführung wahrgenommen.
6	 Kommt ein angeschlossener Arbeitgeber 
trotz Mahnung seinen finanziellen Verpflichtun-
gen gegenüber der Stiftung nicht nach, ist die 
Stiftung berechtigt, die Anschlussvereinbarung 
mit sofortiger Wirkung auf Ende eines Monats 
aufzulösen. Die Personalvorsorgekommission 
ist verpflichtet, die versicherten Arbeitnehmer 
und die zuständige AHV-Ausgleichskasse bzw. 
die Auffangeinrichtung über die Auflösung 
der Anschlussvereinbarung zu informieren. Die 
Stiftung kann auch direkt informieren, unter 
Anzeige an die Personalvorsorgekommission.

Art. 3	 Stiftungsrat
1	 Das Wahlreglement regelt das Wahlrecht 
und das Wahlverfahren für die Wahl des 
Stiftungsrates. Es wird durch den Stiftungsrat 
erlassen.
2	 Er wählt aus seiner Mitte den Präsidenten, 
mit einfachem Mehr, für ein Jahr. Die Amtszeit 
des Präsidenten wird stillschweigend erneuert, 
wenn nicht ein Stiftungsrat oder der Präsident 
eine Neuwahl verlangt.
3	 Der Stiftungsrat besteht aus mindestens 
vier Mitgliedern und setzt sich aus gleich vielen 
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Arbeitnehmer und Arbeitgeber vertreten der 
angeschlossenen Unternehmen zusammen.  
Arbeitnehmer und Arbeitgeber können sich 
durch externe Personen im Stiftungsrat ver-
treten lassen.
4	 Die Amtsdauer beträgt drei Jahre. Die 
Amtsdauer beginnt jeweils am 1. Januar und 
endet am 31. Dezember. Die Amtsdauer endet 
frühzeitig mit Beendigung des Arbeitsverhältnis-
ses beim angeschlossenen Arbeitgeber bzw. mit 
der Auflösung des Anschlusses des betreffen-
den Arbeitgebers. In diesem Fall wird für den 
Rest der Amtsdauer ein Ersatzmitglied in den 
Stiftungsrat nachrücken. 
5	 Der Stiftungsrat beschliesst über alle An-
gelegenheiten, die nicht einer oder mehreren 
anderen Organen oder Personen, namentlich 
der Personalvorsorgekommission, der  
Geschäftsführung, der Kontrollstelle oder  
dem Experten für berufliche Vorsorge, durch 
das Gesetz, die Statuten oder Reglemente  
vorbehalten bzw. übertragen sind.
6	 Der Stiftungsrat tagt so oft es die Geschäfte 
erfordern. Die Einberufung erfolgt durch den 
Präsidenten. Jedes Mitglied kann die Einberu-
fung unter Angabe der Traktanden verlangen.
7	 Der Stiftungsrat ist beschlussfähig, wenn 
mehr als die Hälfte der Mitglieder anwesend ist. 
Die Beschlüsse werden mit Stimmenmehrheit 
gefasst. 
Beschlüsse des Stiftungsrates können auch  
auf dem Zirkularweg gefasst werden. Zirkulati-
onsbeschlüsse sind in das nächste Protokoll  
aufzunehmen.  
Über die Verhandlungen und Beschlüsse ist  
ein Protokoll zu führen.
8	 Zu den Aufgaben des Stiftungsrates  
gehören insbesondere:
a.	 Die Leitung der Stiftung

–– Definition der Strategie und der Ge-
schäftspolitik der Stiftung

–– Festlegung der Organisation, der Rechte 
und Pflichten der Beteiligten in den inte-
grierenden Vertragsbestandteilen gemäss 
Anschlussvereinbarung

–– Erlass und Änderung der integrierenden 
Vertragsbestandteile und bei Bedarf 
deren Unterbreitung an die zuständige 
Behörde zur Genehmigung.

b.	 Die Bestimmung der Kontrollstelle und des 
Experten für die berufliche Vorsorge
c.	 Die Geschäftsführung. Diese Aufgabe 
kann der Stiftungsrat an eine externe, fachlich 
ausgewiesene Firma übertragen. In diesem Fall 
behält er nur die diesbezügliche Aufsicht mit 

Weisungsrecht, welche insbesondere folgende 
Punkte umfasst

–– Abnahme der Jahresrechnung und  
des Jahresberichtes der Stiftung mittels 
Décharge

–– Entgegennahme der Berichte der  
Kontrollstelle

–– Entgegennahme der Annahmeerklärung 
des anerkannten Experten für die  
berufliche Vorsorge, für die Stiftungbzw. 
die jeweiligen Vorsorgewerke tätig zu 
sein

–– Entgegennahme der Berichte des  
Experten.

d.	 Die Kompetenz, über Abschluss oder 
Kündigung von Anschlussvereinbarungen zu 
entscheiden, wird an die Geschäftsführung 
delegiert. Ebenso Änderungen der Anschluss-
vereinbarung, sofern sie nicht der zuständigen 
Behörde zur Genehmigung unterbreitet werden 
müssen.
e.	 Die Kompetenz, die Rahmenverträge über 
die Depot- und Kontobeziehungen (mit oder 
ohne Vermögensverwaltungsauftrag) mit den 
Banken abzuschliessen, wird im Rahmen von 
Allvor Invest an die Geschäftsführung dele-
giert. Rahmenverträge über die Depot- und 
Kontobeziehungen (mit oder ohne Vermögens-
verwaltungsauftrag) werden im Rahmen von 
Allvor Standard/Comfort durch den Stiftungsrat 
abgeschlossen.
f.	 Die Vermögensanlage der Stiftung und der 
Vorsorgewerke unter Allvor Standard/Comfort. 
Diese Aufgabe kann der Stiftungsrat an eine  
externe, fachlich ausgewiesene Firma über- 
tragen. In diesem Fall behält er nur die dies-
bezügliche Aufsicht mit Weisungsrecht im 
Rahmen des Anlagereglements.
g.	 Die Vermögensanlage der Vorsorgewerke 
unter Allvor Invest. Diese Aufgabe delegiert der 
Stiftungsrat an die jeweilige Personalvorsorge-
kommission mit Ausnahme der Festlegung  
der Auswahlkriterien und der möglichen  
Vermögensverwalter gemäss Definition im  
Anlagereglement. 
h.	 Der Stiftungsrat entscheidet über Anträge 
der Personalvorsorgekommissionen, welche bei 
der Vermögensanlage vom Anlagereglement  
im Rahmen des Gesetzes abweichen wollen.
i.	 Die Festlegung und jährliche Überprüfung 
bzw. Anpassung der Schwankungsreserven, 
entsprechend den Risikofaktoren auf den 
Finanzmärkten, wird an die Geschäftsführung 
delegiert.
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j.	 Falls vom Gesetz die Ausbildung der  
Personalvorsorgekommission durch die Vorsor-
geeinrichtung vorgeschrieben wird, delegiert 
der Stiftungsrat diese Aufgabe vollumfänglich 
an die Geschäftsführung. Diese darf damit  
auch Dritte beauftragen.
k.	 Bezeichnung derjenigen Personen,  
welche für die Stiftung rechtsverbindlich,  
kollektiv zu Zweien zeichnen.
l.	 Abschluss der Risikorahmenverträge  
mit den Versicherern.
m.	 Vertretung der Stiftung gegen aussen  
für die dem Stiftungsrat verbleibenden  
Kompetenzen.
n.	 Berichterstattung an und Kontakt  
mit Behörden.
o.	 Antragstellung an die zuständige Behörde 
zur Änderung der Stiftungsurkunde.
p.	 Beschlussfassung über Fusion und  
Auflösung der Stiftung und Antragstellung  
an die zuständige Behörde gemäss Artikel  
16 der Stiftungsurkunde.
9	 Aufgaben und Kompetenzen, welche durch 
das Organisationsreglement nicht explizit vom 
Stiftungsrat an die Geschäftsführung oder an 
die Personalvorsorgekommission übertragen 
werden, bleiben beim Stiftungsrat.

Art. 4	 Personalvorsorgekommission
1	 In der Personalvorsorgekommission hat  
es gleich viele Arbeitnehmer- wie Arbeitgeber-
vertreter, das heisst mindestens je einen.
2	 Die Arbeitnehmer wählen ihre Vertreter 
aus ihrem Kreis mit einfachem Mehr, wobei die 
verschiedenen Arbeitnehmerkategorien ange-
messen zu berücksichtigen sind. Bei Stimmen-
gleichheit gilt der Dienstältere als gewählt. Ein 
Gewählter hat das Recht, die Wahl abzulehnen. 
Die Amtsdauer der Mitglieder der Personal-
vorsorgekommission beträgt vier Jahre. Eine 
Wiederwahl ist zulässig. Die Amtsdauer erlischt 
vorzeitig bei Auflösung des Arbeitsverhältnisses 
mit dem Arbeitgeber oder durch Rücktritt des 
Arbeitnehmervertreters. In diesen Fällen ist eine 
Neuwahl für die Vakanz anzusetzen.
3	 Die Arbeitgebervertreter werden durch den 
Arbeitgeber bestimmt. Ein Unternehmer kann 
sich selbst als Arbeitgebervertreter bezeichnen.
4	 Die Personalvorsorgekommission teilt der 
Geschäftsführung ihre Zusammensetzung durch 
Zustellung des Wahlprotokolls mit, und orien-
tiert sie über jede Veränderung. Die Mitglieder 
sind ausdrücklich als Arbeitgeber- oder Arbeit-

nehmervertreter zu bezeichnen.
5	 Die Personalvorsorgekommission wählt aus 
ihrer Mitte einen Präsidenten für eine Amtsdau-
er von einem Jahr. Dieser wird abwechselnd von 
der Arbeitnehmer- und von der Arbeitgeber-
vertretung gestellt.
6	 Die Personalvorsorgekommission tritt bei 
Bedarf zusammen. Die Sitzung wird durch 
den Präsidenten oder die Hälfte der Mitglieder 
mindestens 10 Tage im Voraus einberufen. Der 
Präsident führt den Vorsitz. Ist er verhindert, 
wird ein Mitglied als Vorsitzender bestimmt. Die 
Personalvorsorgekommission ist beschlussfähig, 
wenn die Mehrheit der Mitglieder anwesend ist. 
Beschlüsse werden mit einfachem Mehr der  
Anwesenden gefasst. Bei Stimmengleichheit 
zählt die Stimme des Präsidenten doppelt. 
Über die Sitzungen wird ein Protokoll geführt, 
das der Geschäftsführung zuzustellen ist und 
vom Stiftungsrat eingesehen werden kann. 
Zirkulationsbeschlüsse sind zulässig.
7	 Zu den Aufgaben der Personalvorsorge-
kommission im Rahmen des Vorsorgewerkes 
gehören insbesondere:
a.	 Die Genehmigung der Anschlussvereinba-
rung mit den integrierenden Vertragsbestand-
teilen.
b.	 Die Genehmigung der Änderung oder Auf-
lösung der Anschlussvereinbarung durch den 
Arbeitgeber.
c.	 Die Information der versicherten Arbeitneh-
mer und der zuständigen AHV-Ausgleichskasse 
bzw. der Auffangeinrichtung über die Auflö-
sung der Anschlussvereinbarung. 
d.	 Die Kenntnis- bzw. Annahme des  
Vorsorgereglements und die Festlegung des 
Vorsorgeplanes, der den Versichertenkreis,  
die Leistungen und die Finanzierung bestimmt.
e.	 Änderungen im Vorsorgeplan sind der  
Geschäftsführung zu unterbreiten. 
f.	 Die Kontrolle der Beitragszahlungen durch 
den Arbeitgeber an die Stiftung.
g.	 Die periodische Information der Ver- 
sicherten durch Rundschreiben, Versammlung 
der Versicherten oder andere geeignete  
Kommunikationsmittel.
h.	 Die Entgegennahme und Behandlung aller 
das Vorsorgewerk betreffenden Fragen,  
Anträge, Vorschläge und Anregungen der  
Arbeitgeber und Versicherten.
i.	 Die Bezeichnung der Personen, die das  
Vorsorgewerk durch ihre Unterschrift rechts-
gültig vertreten.
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7a	 Besondere Aufgaben der Personalvorsorge-
kommission im Rahmen von Allvor Invest:
a.	 Die Festlegung, jährliche Überprüfung 
und Überwachung der Anlagestrategie und 
der Vermögensverwaltung gemäss Anlage-
reglement. Die Details, wie die Personalvorsor-
gekommission die vom Stiftungsrat delegierte 
Vermögensverwaltung durchführt, werden im 
Anlagereglement festgelegt. Änderungen in 
der Anlagestrategie sind der Geschäftsführung 
zu unterbreiten. Die Personalvorsorgekommis-
sion legt ihr auf Wunsch sämtliche benötigten 
Unterlagen, Protokolle und Belege vor.
b.	 Das Anfordern eines Verteilplanes für die 
freien Mittel, nach Massgabe anerkannter  
Kriterien, bei der Geschäftsführerin. Die  
Genehmigung des erstellten Verteilplanes  
der freien Mittel.
c.	 Die Abnahme der Jahresrechnung ihres 
Vorsorgewerkes. Die Jahresrechnung gilt von 
der Personalvorsorgekommission als anerkannt, 
sofern nicht innerhalb von 30 Tagen nach 
erfolgter Zustellung schriftlich und begründet 
dagegen Einwendungen erhoben werden.
d.	 Die Ausarbeitung und Umsetzung der 
Sanierungsmassnahmen bei Unterdeckung, 
sofern dies ohne Zustimmung des Arbeitgebers 
möglich ist.
e.	 Die Festlegung des Zinssatzes für die  
Verzinsung der Altersguthaben im Rahmen  
des Gesetzes.
f.	 Die Festlegung des Umwandlungssatzes für 
die Altersrenten im Rahmen des Gesetzes.
8	 Die Mitglieder der Personalvorsorgekom-
mission sind für den Schaden verantwortlich, 
den sie ihrem Vorsorgewerk und der Stiftung 
absichtlich oder fahrlässig zufügen. Sie haften 
solidarisch.

Art. 5	 Kontrollstelle
Die Kontrollstelle wird vom Stiftungsrat jeweils 
für ein Jahr bestimmt. Sie ist organisatorisch, 
personell und wirtschaftlich von der Stiftung 
und der Stifterin, von den Mitgliedern des  
Stiftungsrates und der Geschäftsführung un-
abhängig. 
Sie prüft jährlich die Geschäftsführung, das 
Rechnungswesen und die Vermögensanlage 
der Stiftung und der Vorsorgewerke auf ihre 
Übereinstimmung mit Statuten, Reglementen, 
Anlagerichtlinien und Gesetzgebung. Die Kon-
trollstelle erstattet dem Stiftungsrat über die 
Ergebnisse dieser Prüfung schriftlichen Bericht.

Art. 6	 Experte
Der Experte für berufliche Vorsorge gemäss 
Art. 53 BVG wird vom Stiftungsrat beauftragt. 
Er erstattet dem Stiftungsrat über seinen  
Befund schriftlichen Bericht.

Art. 7	 Geschäftsführung
Die folgenden Angaben sind exemplarisch. 
Massgebend für die an die Geschäftsführung 
übertragenen Aufgaben ist nur der Geschäfts-
führungsauftrag.
1	 Die Geschäftsführung erledigt die laufen-
den Geschäfte der Stiftung und der einzelnen 
Vorsorgewerke im Rahmen des Organisations-
reglements, der Stiftungsurkunde, des  
Anlagereglements und leistet den Weisungen 
des Stiftungsrates Folge.
2	 Sie steht der Personalvorsorgekommission 
beratend zur Seite, damit diese ihre Aufgabe 
wahrnehmen kann. Die Geschäftsführung kann 
damit Dritte beauftragen.
3	 Sie ist die Ansprechstelle für sämtliche 
Belange der Personalvorsorgekommission und 
besorgt weitere Verwaltungsangelegenheiten.
4	 Sie kann der Personalvorsorgekom-mission 
Weisungen erteilen, wenn eine spezielle Situati-
on dies erfordert.
5	 Sie stellt Unterlagen für die Überprüfung 
der Zweckmässigkeit von Sanierungsmass- 
nahmen – bei Unterdeckungen – durch den 
Experten für die berufliche Vorsorge bereit.
6	 Sie nimmt Berichte, Protokolle, Entscheide 
und Anträge entgegen, prüft und leitet diese 
bei Bedarf weiter. Sie besorgt den Verkehr mit 
den Versicherten und den Bezugsberechtigten.
7	 Sie verarbeitet Mutationen, erstellt die 
Bilanzen, die Fakturen, persönliche Ausweise, 
stellt die Reglemente zur Verfügung und vertritt 
die Stiftung in den vom Stiftungsrat übertrage-
nen Kompetenzen nach aussen. Mitteilungen 
von bzw. an die Geschäftsführung gelten auch 
als Mitteilungen von der bzw. an die Stiftung.
8	 Sie schliesst die Konto- und Depotrahmen-
verträge mit der Bank ab. Sie legt bei Bedarf 
auch die Zusammenarbeit mit dem Vermögens-
verwalter in einer Vermögensverwaltungs- 
Rahmenvereinbarung fest.
9	 Sie legt die Schwankungsreserven fest,  
entsprechend den Risikofaktoren auf den  
Finanzmärkten, und überprüft diese jährlich 
bzw. passt sie bei Bedarf an.
10	 Sie nimmt für die Stiftung die Kündigungen 
vor bzw. entgegen und kann bei einer Auf-
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lösung des Anschlussvertrages die zuständige 
AHV-Ausgleichskasse bzw. Auffangeinrichtung 
direkt informieren, unter Anzeige an die Perso-
nalvorsorgekommission.

Art. 8	 Arbeitgeber
1	 Jeder Arbeitgeber ist verpflichtet, für  
sein Vorsorgewerk eine eigene paritätische  
Personalvorsorgekommission im Sinne der  
Stiftungsurkunde einzusetzen.
2	 Der Arbeitgeber gewährleistet die  
ordnungsgemässe Durchführung der Wahlen 
der Personalvorsorgekommission.
3	 Der Arbeitgeber ist verpflichtet, die dem  
reglementarischen Versichertenkreis ange- 
hörigen Personen anzumelden und der  
Geschäftsführung alle für die Durchführung 
der beruflichen Vorsorge, insbesondere für die 
Festsetzung der Vorsorgeleistungen und der 
Beiträge erforderlichen Angaben und Unter- 
lagen fristgerecht zur Verfügung zu stellen.
4	 Der Arbeitgeber meldet bis Mitte Januar 
des laufenden Jahres die Jahreslöhne des  
Vorjahres. Dabei sind die für das laufende  
Jahr geltenden und bereits vereinbarten Ver-
änderungen zu berücksichtigen. 
5	 Der Arbeitgeber meldet spätestens in-
nerhalb von 30 Tagen seit Kenntnis folgende 
Geschäftsvorfälle: Eintritte, Austritte, Erwerbs-
unfähigkeitsfälle, Todesfälle, Pensionierungen, 
Änderungen von Namen, Zivilstand, Unter- 
stützungspflicht usw., Teilliquidationen des  
Arbeitgebers, erhebliche Reduktionen des  
Personalbestandes.
6	 Der Arbeitgeber ist verpflichtet, die ver-
sicherten Personen über ihre Auskunftsrechte 
zu informieren.
7	 Die Stiftung lehnt jede Haftung für Folgen 
ab, die sich aus einer Missachtung der Melde- 
und Informationspflichten oder aus nicht wahr-
heitsgetreuen Auskünften oder Mitteilungen 
ergeben. Für Schäden, die daraus entstehen, 
muss alleine der Arbeitgeber einstehen.
8	 Der Arbeitgeber verpflichtet sich, die regle-
mentarischen Arbeitgeber- und Arbeitnehmer-
beiträge, die Verwaltungskosten und die Kosten 
gemäss Kostenreglement fristgerecht an die 
Stiftung zu überweisen. Unterbleibt die fristge-
rechte Zahlung, schuldet der Arbeitgeber der 
Stiftung ab Mahndatum einen Verzugszins von 
fünf Prozent. Die Stiftung kann die ausstehen-
den Beiträge und Kosten auf dem Rechtsweg 
einfordern.

9	 Beitragsrechnungen, Kosten gemäss 
Kostenreglement und Mahnungen gelten vom 
Arbeitgeber als anerkannt, sofern nicht inner-
halb von 20 Tagen nach erfolgter Zustellung 
schriftlich und begründet dagegen Einwendun-
gen erhoben werden.

Art. 9	 Verantwortlichkeit
Die mit der Verwaltung, der Geschäftsführung 
und der Kontrolle der Stiftung oder der Vor-
sorgewerke betrauten Personen, insbesondere 
die Mitglieder der Personalvorsorgekommission 
sind für den Schaden verantwortlich, den sie 
der Stiftung und dem Vorsorgewerk absichtlich 
oder fahrlässig zufügen.

Art. 10	 Haftung
Es haften:
1	 Die Aktiven der einzelnen Vorsorgewerke, 
zuzüglich der aus dem entsprechenden  
Risikoversicherungsvertrag fliessenden  
Risikoleistungen, soweit es um Aufgaben der 
einzelnen Vorsorgewerke geht. Unter den 
Vorsorgewerken im Rahmen von Allvor Invest 
besteht keine Solidarität. Die Vorsorgewerke im 
Rahmen von Allvor Standard/Comfort haften 
solidarisch.
2	 Das Gesamtvermögen der Stiftung, soweit 
es um Aufgaben der Gesamtstiftung geht. Eine 
weitergehende Haftung der Stiftung ist ausge-
schlossen.

Art. 11	 Änderungen
Das Organisationsreglement kann vom Stif-
tungsrat jederzeit abgeändert oder ergänzt 
werden, unter Berücksichtigung von Art. 5  
der Stiftungsurkunde.

Art. 12	 Inkrafttreten
Das Organisationsreglement ersetzt dasjenige 
vom 1. Januar 2006 und wurde vom Stiftungs-
rat am 3. September 2009 verabschiedet. Es ist 
am 1. Januar 2009 in Kraft getreten.
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